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HV FBG Sundern

1. Neues aus Forstpolitik & Forstamt	
2. Update Forstliche Dienstleistungen  
3. Hoheit: Förderung, Verbissgutachten, forstl. 

Maßnahmen in Schutzgebieten, Boden-
denkmale, Regionalplan Südwestfalen	

4. Fachthema:  	
▪ Hemmnisse bei der Wiederbewaldung	
▪ Verbissgutachten – Abstimmung waldbaulicher 

Betriebsziele 	
▪ Ersatzgeldeinsatz im Wald	

5. Verschiedenes 
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HV FBG Sundern

Forstpolitik - Land  
 Digitaler Service für den Wald  

▪ einfach, sicher und barrierearm für sieben 
Anzeige- und Antragsverfahren  

▪ mit oder ohne vorherige Authentifizierung 
▪ datenschutzkonform 
▪ automatische Weiterleitung an zuständiges 

Regionalforstamt    

➢ www.wald-und-holz.nrw.de/antragsformulare
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HV FBG Sundern

Forstpolitik - Bund & Land 
 ▪ 10 Jahre Wölfe in NRW 

▪ 12.08.25: Förderkulisse  „Herden-
schutz“ wird auf ganz NRW erweitert  

▪ 17.12.25: Wolf wird in Bundesjagd-
gesetz aufgenommen, Bundesrat 
stimmt ebenfalls zu 

▪ Zuständigkeit in NRW wechselt vom 
MUNV zum MLV  

▪ Anpassung Bundesjagdgesetz im März 
2026 

▪ Landesjagdgesetz erforderlich 
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HV FBG Sundern

Forstpolitik - Bund & Land 
 

▪ Pflichtanforderung 
    Managementpläne, Vereinbarkeit von Jagd und     
    günstigem Erhaltungszustand   
▪ Einschränkung der Jagd sobald der günstige Erhaltungs- 

zustand gefährdet ist 
▪ Jagdzeit geplant 1.Juli bis 31. Oktober 
▪ Wirksamer Herdenschutz bleibt unerlässlich 
▪ „Getötete Wölfe lernen nichts mehr. Tiere hingegen, die 

funktionierende Elektrozäune erleben, geben das erlernte 
Meideverhalten ans Rudel weiter.“ 

▪ Jagdrecht verpflichtet auch zur Hege! 
▪ Landesjagdgesetz und  
     Landesnaturschutzgesetz  
     müssen angepasst werden
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HV FBG Sundern

Forstamt 
Außendienst 
▪ Forstbetriebsbezirke werden in Abhängigkeit vom Arbeitsvolumen 

nachbesetzt (FBB Salwey & FBB Wasser vakant)  

Innendienst 
▪ Seit 01.02. zwei neue Sachbearbeiter im Fachgebiet Hoheit 
▪ Marius Wagemeyer (Windenergie im Wald, Waldnaturschutz) 
▪ Tobias Anhof (Verbissgutachten, Weihnachtsbäume)  

▪ Wechsel von Frau Wahle (Förderung) zum 01.03. zur Stadt Winterberg  
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HV FBG Sundern

Forstpolitik - Land  
 Zentralisierung Förderung  

▪ Verfahrenshoheit für den Vollzug der FöRL soll ab 01.04.2026 bei der 
Geschäftsstelle Forst gebündelt werden 
▪ Bewirtschaftung der Haushaltsmittel 
▪ Antragseingang und Antragseingangsprüfung 
▪ Prüfung der Anträge (forstfachlich und verwaltungsfachlich) 
▪ Bewilligung mit Bescheiderstellung und -versand 
▪ Eingang und Prüfung von Verwendungsnachweisen 
▪ Vorbereitung der Auszahlung

▪ Antragsstellung und Kommunikation digital über wald.web.nrw.de

▪ Beteiligung der RFÄ 
▪ Unterstützung bei der forstfachlichen Prüfung von Anträgen    
▪ Inaugenscheinnahmen / Zweckbindungskontrollen 
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HV FBG Sundern

Forstliche Dienstleistungen  

Richtlinie „Förderung forstlicher Dienstleistungen“ (Erlass vom 
19.09.2025) 

▪ Förderhöchstbetrag per Erlass festgelegt  
▪ 55 €/ha/Jahr bei FBGen und 62 €/ha/Jahr bei Waldgenossenschaften 
▪ Entspricht 36 Minuten/ha bei 115,- €/Stunde (Stundensatz Wald und Holz NRW) 

▪ Förderung der Mehrwertsteuer läuft zum 31.12.2026 aus > Optierung möglich  
▪ Je Gesamtbetrieb werden max. 500 ha gefördert (gilt nicht für Waldgenossen-

schaften) 
▪ Bei Fusionen kann Förderbescheid übertragen werden 
▪ De-Minimis  
▪ Nicht förderfähige Leistungen werden nach Entgeltverzeichnis abgerechnet 

(> 2.000 EUR schriftlicher Vertrag) 
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HV FBG Sundern

Hoheit: Sachstand Förderung 
 

Stand: 04.12.2025
C.Wahle

Wiederbewaldung Initialbegründung Wiederbewaldungsprämie abzügl.	Pflegen Summen
Summe	Anträge 129
Antragshöhe 1.284.805,87	€																 123.424,58	€																			 301.113,28	€																													 1.709.343,73	€																
ausgezahlt 1.042.424,44	€																 86.610,71	€																						 166.329,84	€																													 1.295.364,99	€																

Die	Differenz	ergibt	sich	aus	Änderungen	bezügl.	Bewilligung	und	
weil	am	04.12.2025	noch	nicht	alles	ausgezahlt	wurde.

Summe	Anträge 50
ausgezahlte	Summe 49.196,07	€																						

Summe	Anträge 33
ausgezahlte	Summe 113.301,07	€																			

durchgeführte	Pflegen

Fö.-	RL	Privatwald

Verwaltungsausgaben

129

Zusammenstellung	Förderung	2025

Extremwetter

126.663,54	€																			
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HV FBG Sundern

Hoheit: Sachstand Förderung 2026 
 

▪ 15 Mio € Fördermittel 
▪ 4,3 Mio € als VE gebunden 
▪ 10,7 Mio € laufende Mittel 

▪ 600.000 € Kalkung und Wegebau 
▪ 10 Mio € Wiederbewaldung, 1 Mio € W.-Prämie, 9 Mio € WET 

▪ Bundesmittel für GAK noch nicht zugewiesen, daher WZM für WET und Initiale 
▪ Kulturpflege sep. zu beantragen 
▪ Jungwuchs und Bestandespflege frei verwendbar 
▪ Antragstellung für Herbstkulturen möglich 

▪ RFA 10 zugeteilt 156.000 € Wiederbewaldungsprämie 
	 	    550.000 € WET und Initiale als VZM 
	 	    900.000 € Wegebau 
	 	    280.000 € Biotopbäume 
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HV FBG Sundern

Stand Förderung 03 / 2026

▪ Abrechnung von rd. 15 vorzeitigen Mittelabrufen aus 2025 – noch nicht alle vorliegend!	
 	
▪ Bearbeitung von 57 vorliegenden Anträgen 
▪ Insgesamt 57 Antragsteller angeschrieben! 

- davon 32 Anträge auf Wiederbewaldungsprämie gehen in die Bewilligung	
▪               9 Anträge auf Initialbegründung 
▪             16 Anträge auf Wiederbewaldung im Standardverband  
▪               2 davon zusammen mit der Prämie werden vor der Mittelzuteilung als VZM bewilligt 

▪   
▪ Die Waldbesitzer, deren Anträge über der Bagatellgrenze 2.500 EUR liegen, haben Info-Schreiben 

erhalten und müssen mitteilen, ob sie den Antrag aufrechterhalten wollen und mit den neuen 
Förderbedingungen einverstanden sind. 

▪ Die Antragsteller, die unter die Bagatellgrenze fallen, können evtl. die Anträge zusammenfassen – 
sind bisher noch nicht angeschrieben, da noch kein Schreiben von der Geschäftsstelle Forst 
vorgegeben wurde.	

▪ Zu den Anträgen für die Initialbegründung und Wiederbewaldung im Standardverband müssen 
Waldbesitzer auch erklären, ob sie die Anträge aufrecht erhalten möchten. 

▪ Ferner sind Anträge zur Genehmigung des vorzeitigen Maßnahmenbeginns einzureichen. Die 
Anlagen zur Beschreibung der Maßnahme sind auf die neuen AZM umzuschreiben, damit die neuen 
Förderbeträge ersichtlich sind. 
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HV FBG Sundern

Hinweis Waldbauernlotse

▪ Erläuterungen zu finden unter: 

▪ FAQ: Einrichtung eines BUND ID - Kontos 

▪  https://www.waldbauernlotse.de/massnahmen-im-privat-und-koerperschaftswald/
aktuelle-informationen  

▪ Aktuelle Informationen | Waldbauernlotse
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HV FBG Sundern

Forstliche Maßnahmen in Schutzgebieten 

▪ Zahlreiche Schutzgebiete in Wäldern  
▪ Gesetzlich geschützte Biotope (§62 LG NRW) 
▪ Vogelschutzgebiet Medebacher Bucht 
▪ FFH-Gebiete 
▪ Naturschutzgebiete  
▪ Wildnisentwicklungsgebiete  
▪ … 

▪ Gesetze bzw. Schutzgebietsverordnungen 
regeln auch die Waldwirtschaft  

➢ Vor der Durchführung forstlicher 
Maßnahmen informieren und Vorgaben 
beachten

FFH-Gebiet
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HV FBG Sundern

Bodendenkmale – erkennen und erhalten  

▪ Bodendenkmäler sind durch Gesetz geschützt 
und dürfen nicht verändert werden (§14 DSchG) 

▪ Bei grobem und vorsätzlichem Verstoß können 
Bußgelder bis 500.000 € ausgesprochen 
werden. Die Verjährungsfrist dauert 5 Jahre. 

▪ Denkmäler in Waldbereichen sind i.d.R. gut 
erhalten, aber oft schwierig zu erkennen.  
▪ Meilerplatten, Pingenfelder, Hohlwege, … 

➢ Vor der Durchführung forstlicher Maßnahmen 
informieren und ggfs. beim Westfälischen 
Amt für Denkmalpflege - Außenstelle Olpe 
nachfragen (Dr. Manuel Zeiler) 

FFH-Gebiet
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Hemmnisse bei der Wiederbewaldung 

▪ Gesetzliche Wiederbewaldungsfrist  
▪ Situation auf den Störungsflächen  
▪ Maßnahmen 
▪ Waldbaulich 
▪ Technisch 
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HV FBG Sundern

Hemmnisse bei der Wiederbewaldung & Maßnahmen  
Standort   
 
 

▪ Südexposition/Kuppen: Hitze, Strahlung, 
Wasserstress 

▪ Relief/Steillagen: Erosion, Wasserabfluss 

▪ Bodenart und –typ: Nährstoffarmut, Flach-
gründigkeit, Skelettanteil, eingeschränkter 
Wurzelraum  

▪ Grenzertragsböden für Sukzession öffnen, ggfs. 
Vertragsnaturschutz  

▪ Entwässerungsstrukturen in Falllinie schließen  
▪ Erschließungslinien und Pflanzreihen hang-

parallel anlegen  
▪ Vitale Altholzreste/Überhälter stehenlassen  
▪ Vorhandene Pionierbaumarten als Vorwald 

übernehmen, alternativ Vorwald pflanzen  
▪ Fichtennaturverjüngung (als Zeitmischung) 

übernehmen  
▪ Standortgerechte Baumartenwahl – Standortdrift 

beachten 
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HV FBG Sundern

Verbissgutachten 2025

▪ Ergebnisse der Inventur 
▪ Folgen nicht angepasster Wildbestände  
▪ Empfehlungen 
▪ Waldbau 
▪ Jagdliche Infrastruktur  
▪ Jagdmethodik   
▪ Pachtverträge / Regiejagd  

▪ Beschlussfassung über waldbauliches 
Betriebsziel
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HV FBG Sundern

Verbissgutachten 2026

▪ rd. 100 Gutachten in Bearbeitung  
▪ Ampelkarte: Gefährdungsgrad für das wald-

bauliche Betriebsziel 

▪ Info und Verbissgutachten an Hegegemein-
schaften, Eigenjagdbesitzende, Jagdgenossen-
schaften und forstliche Zusammenschlüsse 

▪ Einzelergebnisse (Aufnahmeergebnisse für den 
Rasterpunkt) ausschließlich an Waldbesitzende, 
Jagdausübungsberechtigte und uJB 

▪ Rote Gutachten: Schreiben der uJB  
2026 
▪ 3 Infotermine zur Vorstellung des Aufnahme-

verfahrens  
▪ 52 Verbissgutachten 
2027 
▪ Verfahrensanpassungen geplant 
22.04.2026



HV FBG Sundern

Verbissgutachten

▪ Stand 03/26 

▪ Gutachten 2024  
▪ alle ausgeliefert 

▪ Gutachten 2025  
▪ alle korrigiert 
▪ 10. KW alle versenden 

▪ Gutachten 2026 
▪ Alle freigeschaltet 
▪ Außenaufnamen müßten ohne Probleme aufgenommen werden können 
▪ Informationsgespräche Ost 23.03.2026/ Mitte 18.03.2026/ West 17.03.2026 terminiert 
▪ Jagdbehörde und alle Stellen informiert

Also aufnehmen, aufnehmen, 
aufnehmen…… 
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Ungenehmigte Waldumwandlung 
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Umwandlungsverfahren / Erstaufforstung

▪ Eingangsgröße 
▪ WU = Regionalplanerisch festgestellte Waldflächen 

▪ Hohe Hürde in der Abwägung 
▪ EAF = Festlegung im Landschaftsplan 

▪ Möglich nur bei allg. LSG 

▪ Keine Anträge mehr mit 
	 „Wir wollen mal schauen“ 
	 Gebührenabrechnung 
	 Kompensationsforderung 
	 Ersatzgeldberechnung 

Ab sofort werden neue ungenehmigte  
Waldumwandlungen im Rahmen des Umwelt- 
Bußgeldkataloges sanktioniert: 
d.h. bei Nichteinsichtigkeit des Betroffenen 
Ca. 5000 € / ha Bussgeld, bei Einsicht ca.  
30% - 40% 
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HV FBG Sundern

Umwandlungsverfahren / Erstaufforstung

▪ Eingangsgröße 
▪ WU = Regionalplanerisch festgestellte Waldflächen 

▪ Hohe Hürde in der Abwägung 
▪ EAF = Festlegung im Landschaftsplan 

▪ Möglich nur bei allg. LSG 

▪ Keine Anträge mehr mit 
	 „Wir wollen mal schauen“ 
	 Gebührenabrechnung 
	 Kompensationsforderung 
	 Ersatzgeldberechnung 

Ab sofort werden neue ungenehmigte  
Waldumwandlungen im Rahmen des Umwelt- 
Bußgeldkataloges sanktioniert: 
d.h. bei Nichteinsichtigkeit des Betroffenen 
Ca. 5000 € / ha Bussgeld, bei Einsicht ca.  
30% - 40% 
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HV FBG Sundern

Umwandlungsverfahren / Erstaufforstung

▪ Eingangsgröße 
▪ WU = Regionalplanerisch festgestellte Waldflächen 

▪ Hohe Hürde in der Abwägung 
▪ EAF = Festlegung im Landschaftsplan 

▪ Möglich nur bei allg. LSG 

▪ Keine Anträge mehrt mit 
	 „Wir wollen mal schauen“ 
	 Gebührenabrechnung 
	 Kompensationsforderung 
	 Ersatzgeldberechnung

7.5.1.2.2 

7.5.1.6

unbefristete Waldsperrung,

Kahlhiebsentscheidung

165 - 650 €

7.5.1.7.1 

Genehmigung der 
Waldumwandlung

325 - 5.435 €

7.5.1.8.1 

Genehmigung der Erstaufforstung 

30 - 435 €

7.5.1.15

Verbrennen von
Schlagabraum

110 - 650 €

Amtshandlungen nach 
Zeitaufwand 

(siehe unten!)

1. Verwaltungsaufwand:
70 € /Std.

Gesamtarbeitsstunden: 3 210 € 210 € 210 € 210 € 210 €

sehr niedrig 165 € 325 € 30 € 110 €
niedrig 200 € 500 € 50 € 150 €

leicht unterdurchschnittlich 300 € 1.000 € 100 € 200 €
durchschnittlich 350 € 1.500 € 150 € 270 €

leicht überdurchschnittlich 400 € 2.000 € 200 € 300 €
hoch 450 € 3.000 € 250 € 400 €

ungewöhnlich hoch 500 € 4.000 € 300 € 500 €
extrem hoch 650 € 5.435 € 435 € 650 €

158 € 2.000 € 26 € 106 €

Anhaltswert:

Berechnung nach Zeitaufwand:  Feste Gebührensätze:  

7.5.1.1 Organisierte Veranstaltungen 7.5.1.11 Wiederaufforstungsanordnung 7.5.1.2.1 Befristete Waldsperrung / 110 €

7.5.1.3 Entsperrungsanordnung 7.5.1.13 Erklärung zum Schutz-/Erholungswald 7.5.1.12 Befreiung nach § 47 LFoG, Feuer, Grill, ...  / 45 €

7.5.1.4 Verwertung von Abfällen im Wald 7.5.1.14 Anordnungen zum Forstschutz 7.5.1.17 Bestellung von Forstschutzbeauftragten / 100 €

7.5.1.5 Prüfung einer Wegebauanzeige 7.5.1.16 Änderungsbescheide 7.5.1.18 Zeitliche Verlängerung von Dienstausweisen bestellter Vollzugsdienstkräfte / 45 €

7.5.1.7.2 Versagung der Waldumwandlung 7.5.1.20 Forstliche Gutachten (außer Waldbewertung) 7.5.1.19 Erneuerung von Dienstausweisen bestellter Vollzugsdienstkräfte / 55 €

7.5.1.8.2 Versagung der Erstaufforstung 7.5.1.21 Beiträge zur Landschaftsgestaltung-/pflege 7.5.1.22 Verleihung einer Amtsbezeichnung / 165 €

7.5.1.9 Anordnung zur Beseitigung einer Erstaufforstung 7.5.1.23 Entscheidung über einen Antrag auf Verlängerung

7.5.1.10 Zulassung anderer Arten der Wiederaufforstung

Hinweis zur Benutzung:

1. Unter  "1. Verwaltungsaufwand" in das gelb unterlegte Feld den Stundenaufwand eintragen.

2. Danach ggf. unter "2. Bedeutung,  wirtschaftlicher Wert oder sonstiger  Nutzen" dem Bedeutungsgrad einen Eurobetrag zuordnen. 

(incl. ggf nachträglicher Kontrollaufwand; z.B. 3,25 h für 3h 15Min)

210,00 €

Herleitung von Verwaltungsgebühren

190 € 120 € 160 €

2. Bedeutung,  wirtschaftlicher Wert oder sonstiger Nutzen:

Landesbetrieb Wald und Holz   Nordrhein-Westfalen      

630 €

7.5.1.2.2 

7.5.1.6

unbefristete Waldsperrung,

Kahlhiebsentscheidung

165 - 650 €

7.5.1.7.1 

Genehmigung der 
Waldumwandlung

325 - 5.435 €

7.5.1.8.1 

Genehmigung der Erstaufforstung 

30 - 435 €

7.5.1.15

Verbrennen von
Schlagabraum

110 - 650 €

Amtshandlungen nach 
Zeitaufwand 

(siehe unten!)

1. Verwaltungsaufwand:
70 € /Std.

Gesamtarbeitsstunden: 3 210 € 210 € 210 € 210 € 210 €

sehr niedrig 165 € 325 € 30 € 110 €
niedrig 200 € 500 € 50 € 150 €

leicht unterdurchschnittlich 300 € 1.000 € 100 € 200 €
durchschnittlich 350 € 1.500 € 150 € 270 €

leicht überdurchschnittlich 400 € 2.000 € 200 € 300 €
hoch 450 € 3.000 € 250 € 400 €

ungewöhnlich hoch 500 € 4.000 € 300 € 500 €
extrem hoch 650 € 5.435 € 435 € 650 €

158 € 2.000 € 26 € 106 €

Anhaltswert:

Berechnung nach Zeitaufwand:  Feste Gebührensätze:  

7.5.1.1 Organisierte Veranstaltungen 7.5.1.11 Wiederaufforstungsanordnung 7.5.1.2.1 Befristete Waldsperrung / 110 €

7.5.1.3 Entsperrungsanordnung 7.5.1.13 Erklärung zum Schutz-/Erholungswald 7.5.1.12 Befreiung nach § 47 LFoG, Feuer, Grill, ...  / 45 €

7.5.1.4 Verwertung von Abfällen im Wald 7.5.1.14 Anordnungen zum Forstschutz 7.5.1.17 Bestellung von Forstschutzbeauftragten / 100 €

7.5.1.5 Prüfung einer Wegebauanzeige 7.5.1.16 Änderungsbescheide 7.5.1.18 Zeitliche Verlängerung von Dienstausweisen bestellter Vollzugsdienstkräfte / 45 €

7.5.1.7.2 Versagung der Waldumwandlung 7.5.1.20 Forstliche Gutachten (außer Waldbewertung) 7.5.1.19 Erneuerung von Dienstausweisen bestellter Vollzugsdienstkräfte / 55 €

7.5.1.8.2 Versagung der Erstaufforstung 7.5.1.21 Beiträge zur Landschaftsgestaltung-/pflege 7.5.1.22 Verleihung einer Amtsbezeichnung / 165 €

7.5.1.9 Anordnung zur Beseitigung einer Erstaufforstung 7.5.1.23 Entscheidung über einen Antrag auf Verlängerung

7.5.1.10 Zulassung anderer Arten der Wiederaufforstung

Hinweis zur Benutzung:

1. Unter  "1. Verwaltungsaufwand" in das gelb unterlegte Feld den Stundenaufwand eintragen.

2. Danach ggf. unter "2. Bedeutung,  wirtschaftlicher Wert oder sonstiger  Nutzen" dem Bedeutungsgrad einen Eurobetrag zuordnen. 

(incl. ggf nachträglicher Kontrollaufwand; z.B. 3,25 h für 3h 15Min)

210,00 €

Herleitung von Verwaltungsgebühren

190 € 120 € 160 €

2. Bedeutung,  wirtschaftlicher Wert oder sonstiger Nutzen:

Landesbetrieb Wald und Holz   Nordrhein-Westfalen      

630 €
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Abfallablagerung 
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Abfallablagerung 
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PV-Anlagen im Wald 
Grundsätzliche Informationen

▪ Im FB laufen vermehrt Anfragen zu PV-Anlagen im Wald auf: 

▪ Grundsätzlich steht der FB die Errichtung und den Betrieb von  
    PV  - Anlagen im Wald negativ entgegen! 

▪ Längere Zeiträume müssen wegen der mehr als nur geringfügigen 
Beeinträchtigungen über dauerhafte Umwandlung abgebildet werden. 

▪ Bedingt ca.  2 – 4 Jahre (Endres, BWaldG)  
▪ die Wiederaufforstungsvorgabe gem. § 44 LFoG 
▪ Befristung i.d.R. nur zum Rohstoffabbau, sichert die geordnete WAF 
    derzeitige gerichtliche Rechtsprechung
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PV-Anlagen im Wald 
Grundsätzliche Informationen
▪ Standortprüfung im Wald: 

▪ LEP,  
▪ Grundsatz zu 10.1.3 , vorrangig neue Standorten für Erzeugung und Speicherung 

von Energie:  
▪ Wiedernutzung von gewerblichen, bergbaulichen, verkehrlichen oder wohnungsbaulichen Brachflächen oder baulich geprägten militärischen 

Konversionsflächen, - Aufschüttungen oder  - Standorte entlang von Bundesfernstraßen oder Schienenwegen mit überregionaler Bedeutung  
  
▪ Forderungen nach Ziel 7.3-1 Walderhaltung 
▪ Bedarf kann als nachgewiesen angesehen werden 
▪ Waldfunktionen dürfen nicht wesentlich beeinflusst sein 
▪ Flächeninanspruchnahme liegt exponentiell hoch 
     ca. 20 – 80 fach über Windenergie 
PV bedeutet i.d.R. Zaun zum Schutz gegen Diebstahl, d.h. Flächensperrungund Verlust 
der Erholungsfunktion 

Waldbewirtschaftung und PV schließen sich aufgrund der Gegebenheiten 
grundsätzlich aus
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HV FBG Sundern

Ersatzgeldeinsatz im Wald
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Ersatzgeldeinsatz im Wald 

▪ Gesetzliche Grundlagen  
▪ Ökopunkte 
▪ Kompensation 
▪ Ersatzgeld 

▪ Rahmenbedingungen  
▪ Hinweise zur Kompensation im Zusammenhang 

mit Wald (MUNLV 2008) 
▪ Ersatzgeldkonzept des HSK  
▪ Abstimmungsgespräche mit hNB, uNB und BS 

▪ Maßnahmenvorschläge vorbehaltlich 
Abstimmung mit der uNB 
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Was ist gemeint? Begriffe und Definitionen  
Eingriffe in Natur und Landschaft  
 

§14, §15 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) 
▪ Eingriffe in Natur und Landschaft sind Veränderungen der Gestalt oder Nutzung von Grundflächen …, 

die die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts oder das Landschaftsbild 
erheblich beeinträchtigen können. 

▪ Die land-, forst- und fischereiwirtschaftliche Bodennutzung ist nicht als Eingriff anzusehen, 
soweit dabei die Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege berücksichtigt werden.  

▪ Der Verursacher eines Eingriffs ist verpflichtet, vermeidbare Beeinträchtigungen von Natur und 
Landschaft zu unterlassen. 

▪ Unvermeidbare Beeinträchtigungen sind durch Maßnahmen des Naturschutzes und der 
Landschaftspflege auszugleichen oder zu ersetzen.
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Was ist gemeint? Begriffe und Definitionen  
Ökokonto & Ökopunkte 
 

▪ Auf bestimmten Flächen werden freiwillig ökologische Aufwertungen vorgenommen, bevor ein 
konkreter Eingriff geplant ist. 

▪ Diese Maßnahmen werden in Ökopunkten bewertet, wobei die naturschutzfachliche Wertigkeit und 
der Zeitpunkt der Umsetzung eine Rolle spielen. Biotop-Typen-Liste des HSK, z.B.   

▪ Die Punkte werden auf das Ökokonto beim Hochsauerlandkreis „eingezahlt“. 
▪ Bei späteren Eingriffen, die die Natur beeinträchtigen, werden die Ökopunkte abgebucht und dienen 

als Kompensation. 
▪ Als Ersatzmaßnahmen werden nur anerkannt, die zur Entwicklung von Biotop-Typen mit einem 

Wertfaktor von mindestens 5 führen.
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Ersatzgeldeinsatz im Wald 
Maßnahmenvorschläge vorbehaltlich Zustimmung der uNB  
 

Gebietskulisse 
▪ Naturschutz- und einzelne Landschaftsschutzgebietskategorien aus den Landschaftsplänen, FFH- 

und Vogelschutzgebiete, gesetzlich geschützte Biotope und deren Biotopverbundräume  

Ausschlussgründe für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen, 
wenn sie  
▪ ausschließlich den bisherigen Zustand einer Fläche sichern und erhalten 
▪ mit zweckgebunden öffentlichen Mitteln gefördert werden können, z.B. durch forstliche 

Fördermaßnahmen 
▪ der Einhaltung von Zertifizierungsvorschriften z.B. in der Forstwirtschaft dienen 
▪ aufgrund anderer rechtlicher Vorgaben umgesetzt werden müssen (“Sowieso-Maßnahmen“)
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Ersatzgeldeinsatz im Wald 
Rechtliche Sicherung  

▪ Grundsätzlich sind Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen, die mit der Verwendung von Ersatzgeld 
umgesetzt werden, langfristig zu sichern. Soweit nicht kraft Gesetzes eine rechtliche Sicherung für 
den Erhalt der Maßnahmen besteht, stehen folgende zusätzliche Instrumente zur Verfügung: 
▪ Privatrechtlicher Gestattungsvertrag 
▪ Privatrechtlicher Entschädigungsvertrag  
▪ Grundbuchliche Sicherung  
▪ Festsetzung durch behördliche Genehmigung  
▪ Flächenerwerb
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Einsatz von Ersatzgeld im Wald 
Maßnahmenvorschläge vorbehaltlich Zustimmung der uNB  

▪ Umsetzung forstlicher Entwicklungsziele der Landschaftspläne 	
▪ Umsetzung von Maßnahmenkonzepten in FFH-Gebieten	
▪ Erstellung und Umsetzung von Waldpflegeplänen in 

Naturschutzgebieten	
▪ Altwaldstreckungskonzept in Laubwäldern / Ankauf von 

Altwaldflächen 	
▪ Stilllegung alter strukturreicher Wälder oder Wälder auf 

Sonderstandorten	
▪ Wiederherstellung eines natürlichen Wasserregimes / 

Schwammwälder	
▪ Renaturierung von Bachläufen / Ertüchtigung von Feuerlöschteichen 
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Vielen Dank! 

Bei Interesse an Maßnahmen des Natur- und Artenschutzes in Ihrem Wald 
nehmen Sie bitte Kontakt zu Ihrer Revierleitung auf.  

22.04.2026


